
 

Reichenbach an der Fils Gemeinderatsdrucksache 119/2012 
 

Datum: 31.08.2012 Unterschrift 
Amt: Kämmerei  
Verantwortlich: Bach, Sabine  
Aktenzeichen: 700.31  
Vorgang:   
 
 

Beratungsgegenstand 
 
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
-Ermittlung des gebührenrechtlichen Ergebnisses 2011 
 
    

Gemeinderat 25.09.2012 öffentlich beschließend 
 
Anlagen: 
Ermittlung gebührenrechtliches Ergebnis 2011 + Straßenentwässerungsanteil 2011 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der ermittelten Kostenüberdeckung des Jahres 2011 von 74.946,70 € (s. Anlage 1) wird 
zugestimmt. 
 

2. Die Kostenüberdeckung 2011 in Höhe von 74.946,70 € wird in die Gebührenkalkulationen 
der Jahre 2012 bis 2016 eingestellt. 

Sachdarstellung: 
 
Die Grundlage zur Ermittlung des gebührenrechtlichen Ergebnisses unterscheidet sich teilweise 
von den im Wirtschaftsplan dargestellten Rechnungsergebnissen. Dies hängt ursächlich mit den 
gebührenfähigen Kosten des Kommunalabgabengesetzes zusammen. Des Weiteren wurden die in 
2011 erfolgten Rückrechnungen auf die Abwassergebühr 2010 bereits im gebührenrechtlichen 
Ergebnis für 2010 berücksichtigt. 
 
Die Ermittlung der Zinsaufwendungen erfolgte nach dem tatsächlichen Zinsaufwand abzüglich der 
erhaltenen Zinserträge. Dies entspricht einer durchschnittlichen Verzinsung des Anlagevermögens 
von ca. 4,77%. 
 
Für das Jahr 2011 wurde eine Kostenüberdeckung in Höhe von 74.946,70 € ermittelt. Die 
Überdeckung resultiert aus einem im Vergleich zur Gebührenkalkulation geringeren 
gebührenfähigen Aufwand sowie einer um ca. 21.000 m² höheren versiegelten Fläche.  
 
Gem. § 14 Abs. 2 KAG sind Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre 
auszugleichen. Kostenunterdeckungen können in diesem Zeitraum ausgeglichen werden. Die 
verbleibende Kostenüberdeckung 2010 von 667,97 € ist in den Jahren 2011 bis 2015 
auszugleichen. 



 
Daher wird vorgeschlagen, die Kostenüberdeckung 2011 folgendermaßen auszugleichen: 
 
 

Jahr Kostenüberdeckung  
verbleibende  
Überdeckung 

auszugleichen 
bis 

2010 54.546,30 € 667,97 € 2015 

2011 74.946,70 € 74.946,70 € 2016 

Kostenüberdeckung gesamt 75.614,67 €  

 
Die verbleibende Kostenüberdeckung aus 2011 ist gemäß § 14. Abs. 2 KAG innerhalb der 
nächsten fünf Jahre auszugleichen und wird daher in die Gebührenkalkulationen der Jahre 2012 
bis 2016 eingestellt. 
 
 
 
 


	kopfbeginn
	nummer
	nummerende
	datum
	amt
	verantwortlich
	az
	bezugsnummer
	betreffbeginn1
	betreffende1
	beratungsfolge
	beratungsbeginn
	anlagen
	anlagenende
	kopfende
	neu
	topbeginn
	topende
	finanzen
	finanzen_ende
	sachlage
	sachlage_ende
	abstimmbeginn
	abstimmende

